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Qualitätssystem Wege zur Qualität WzQ

1. Gestaltungsfeld: Aufgabenstellung

Zielrichtung

Die Qualitätsanforderungen an die Leistungen einer Institution und damit auch deren Beurteilung hängen von den Aufgaben und Zielen ab, zu denen sich die Einrichtung selbst verpflichtet hat. Diese an den Bedürfnissen der Menschen der jeweiligen Zielgruppe orientierten Aufgaben werden in einem Leitbild verbindlich charakterisiert. Das Leitbild wird damit fachliche und rechtliche Bezugsgrundlage für alle internen und externen Vertragspartner der Institution (Leistungsverpflichtung). Die eigenen Zielsetzungen werden durch weitere vertraglich vereinbarte oder verbindliche öffentlich-rechtliche Verpflichtungen ergänzt.

2. Gestaltungsfeld: Eigenverantwortung

Zielrichtung

Eine Einrichtung kann ihre Aufgaben in dem Masse erfüllen, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit und in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen (Delegation zum Leistungsort). Dies wird einerseits erreicht durch regelmässige Arbeit an den Grundlagen der Aufgabenstellung und durch die laufende Sicherung der fachlichen, organisatorischen und sozialen Qualifikationen der Mitarbeitenden; andererseits wird in gegenläufiger Richtung durch regelmässige Rückblicke und periodische Rechenschaftsberichte die tatsächliche Entwicklung reflektiert. Diese arbeitsrhythmische Pendelbewegung bildet als „Dynamische Delegation“ einen Kernprozess des Verfahrens und damit die Voraussetzung für Qualitätserzeugung, Qualitätserhaltung und innovative Qualitätsentwicklung.

3. Gestaltungsfeld: Können

Zielrichtung

Die Qualität der Leistungen wird wesentlich bestimmt durch das Können der beteiligten Mitarbeitenden. Aus den Qualitätszielen leiten sich die funktionsorientierten Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeitenden ab. Andererseits verursacht der ständige Erkenntnis- und Erfahrungsfortschritt in fachlicher, organisatorischer und sozialer Hinsicht einen fortlaufenden Aus- und Weiterbildungsbedarf, um das verfügbare Fachwissen und -können auf allen Verantwortungsstufen auf einem zeitgemässen Stand zu halten. Neben der Erschliessung externer Weiterbildungsmöglichkeiten legt Wege zur Qualität einen Schwerpunkt auf die Organisation von innerbetrieblichen Lernvorgängen. Deren Integration in vorhandene Arbeitsstrukturen und -prozesse erschliesst das täglich wachsende Erfahrungspotential als unverzichtbare Weiterbildungsquelle. Zum Können gehören auch die Fähigkeiten zur Zusammenarbeit.

4. Gestaltungsfeld: Freiheit

Zielrichtung

Es gehört zu den grundlegenden Auffassungen des Verfahrens, dass vor allem diejenigen Leistungen, die direkt mit dem einzelnen Menschen zu tun haben, auch der ständigen Individualisierung bedürfen. Auf die individuelle Situation eingehen zu können als ein zentrales Qualitätsmerkmal der Beziehungsdienstleistungen ist aber nur da möglich, wo auch innerhalb einer leistungsorientierten Organisation solche schöpferischen Gestaltungsmöglichkeiten für kompetente Verantwortungsträger eingeräumt werden. Aufgabenbeschreibungen enthalten daher nicht nur die mit der Aufgabenstellung verbundenen Pflichten, sondern verdeutlichen auch die schöpferisch auszugestaltenden Kompetenz und Verantwortungsräume. Die im Feld 3 beschriebene Handhabung von Qualifikations- und Weiterbildungsfragen und die in Feld 2 behandelte Einbettung in laufende reflektierende Prozesse sichern diesen offenen Teil der Aufgabenerfüllung gegen Fehlentwicklungen ab.

5. Gestaltungsfeld: Vertrauen

Zielrichtung

Ohne Vertrauen zwischen den Beteiligten kann in einer Institution trotz aller organisatorischen Regelungen keine qualitativ hochwertige Arbeit entstehen. Da Vertrauen nicht angeordnet werden kann, handelt das Feld von den Bedingungen, unter denen Vertrauen entsteht und sich erhält bzw. verstärkt. Neben der Erkundung der dazu notwendigen Formen und Verhaltensweisen fallen in dieses Feld auch die Regelungen zur Behandlung eingetretener Vertrauensstörungen. Die Frage nach den vertrauensbildenden Massnahmen betrifft sowohl die Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden - horizontal wie vertikal -, als auch diejenigen zu den Leistungsbedürftigen, deren Angehörigen oder zu anderen Partnerinnen und Partner der Einrichtung wie Behörden und/oder Kostenträgern, wenn auch mit wechselnden Schwerpunkten.

6. Gestaltungsfeld: Schutz

Zielrichtung

Jeder Form der Zusammenarbeit liegen entsprechende Vereinbarungen zugrunde (Rechte und Pflichten), durch die aus Einzelhandlungen ein zielorientiertes Ganzes wird. Wege zur Qualität sieht als geeignete Form solcher Vereinbarungen zwischen erwachsenen Menschen diejenige des Vertrages bzw. der Vereinbarung an. Darin liegt nur die konsequente Anwendung des Prinzips der Eigen- und Mitverantwortung, denn in einem Vertrag verpflichten sich alle Beteiligten selbst, ihren Beitrag zur Erfüllung einer gemeinsamen Aufgabenstellung zu leisten. Damit haben Vertragsbeziehungen doppelten Schutzcharakter: Sie sichern allen übrigen Vertragspartnern die eigene Leistung verbindlich zu (Leistungsverpflichtung) und sie schützen gleichzeitig den eigenen Verantwortungsraum vor Übergriffen des jeweils anderen Vertragspartners (Kompetenzschutz). Verträge sind grundsätzlich formfrei; deshalb muss die notwendige Form, z.B. schriftlich, von der jeweiligen Sachlage abhängig gemacht werden. Alle für die Einrichtung verbindlichen externen Vorschriften gelten automatisch als Bestandteil aller internen Verträge. Weil einem Vertrag ein gemeinsamer Wille zugrunde liegt, sind beide Seiten für die Vertragserfüllung mitverantwortlich. Allerdings: die öffentlichen bzw. staatlichen Verpflichtungen lassen sich dauerhaft nur erfüllen, wenn die dazu notwendigen Ressourcen auch mitgewährt werden.

7. Gestaltungsfeld: Finanzieller Ausgleich

Zielrichtung

Für die Verwirklichung der Aufgabenstellung und deren Qualität sind die dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel von mitentscheidender Bedeutung. Von ihnen hängt ab, ob und mit welcher personellen und sachlichen Ausstattung die Arbeit geleistet werden kann. Ja nachhaltiger dabei die Finanzierung gesichert ist, umso stärker können sich die Anstrengungen auf die Aufgabe konzentrieren. Beim finanziellen Ausgleich stehen drei Gesichtspunkte im Mittelpunkt. - 1. Die Mittelbeschaffung: Die finanziellen Mittel fliessen der Einrichtung in der Hauptsache durch die Entgelte und Beiträge für die erbrachten Leistungen zu.

Schlechte Qualität wird auf Dauer auf Unverständnis stossen und daher auch finanzielle Einbussen nach sich ziehen. Mitarbeitende leisten ihren Beitrag zur Finanzierung durch ihren Arbeitsanteil am Leistungsprozess. – 2. Die Mittelverwendung: Wie wird mit den erhaltenen finanziellen Mittel sachgemäss und wirtschaftlich umgegangen? – 3. Die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs: Wirtschaftliches Verhalten hängt langfristig davon ab, wie weit die Beteiligten ihrer Aufgabe gemäss in die Entstehung und Verwaltung der Budgets bewusst mit einbezogen werden. Einschränkung: Je mehr die finanziellen Mittel von aussen bereits vorbestimmt werden und je mehr sie dabei an bestimmte Leistungen gebunden werden, umso weniger kann eine Einrichtung sowohl den finanziellen Ausgleich als auch die Leistungsqualität selbst verantworten.

8. Gestaltungsfeld: Verantwortung aus Erkenntnis

Zielrichtung

Grundlage der Arbeitsleistungen ist das Aufgabenverständnis bei Verantwortungsträgern und Mitarbeitenden. Das dafür benötigte fachliche Können (s. Feld 3) orientiert sich vor allem an den Handlungen, die notwendig sind, um die jeweiligen Aufgaben zu erfüllen und ist daher tendenziell Spezialwissen. Bei Beziehungsdienstleistungen kann man das Leistungsgeschehen aber nicht losgelöst vom Verständnis des ganzen Menschseins, d.h. der menschlichen Individualität und ihrer Konstitution, ihrer inneren Entwicklung und biographischen Lebenssituation sowie ihrer sozialen und gesellschaftlichen Einbettung betrachten. Damit weitet sich die Anforderung an das Verständnis in Richtungen, in die das Fachkönnen nur partiell ineinleuchten kann. Daraus ergibt sich eine permanente Erkenntnisaufgabe, an der entsprechend gearbeitet werden muss. Da diese Fragen gleichzeitig auch das Selbstverständnis derjenigen Menschen betreffen, an die sich die Leistungen wenden, wäre es wünschenswert, entsprechende Arbeitsangebote anzubieten. Die Inhalte einer solchen Erkenntnis sind in einer Institution, in der viele verschiedene Menschen zusammenarbeiten, nicht von allein gegeben und variieren mit jedem neuen Menschen, der sich mit seinen Bedürfnissen an die Institution

wendet. Deshalb bedarf es einer bewussten und periodischen Bearbeitung dieser „Grund-Legenden Fragestellungen. Mit einer solchen Arbeit entsteht einerseits ein gemeinsamer Boden für die im speziellen unterschiedlichen Handlungen der Mitarbeitenden und gleichzeitig bildet sich dadurch ein reflektierend-kritisches Bewusstsein der eigenen Aufgabenstellung gegenüber. Insofern liegt darin sowohl eine permanente Leitbildarbeit als auch die Voraussetzung für einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess (s. Feld 1). Es besteht ein fliessender Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung.

9. Gestaltungsfeld: Individuelle Entwicklung

Zielrichtung

Es gehört zu den allgemein anerkannten Einsichten und Erfahrungen der Zusammenarbeit, dass die Qualität der Leistungen weitgehend von dem Verhalten der beteiligten Menschen abhängt. Je anspruchsvoller die Aufgaben, umso mehr kommt es darauf an, dass auch die Menschen mit der Aufgabe wachsen und sich entwickeln können. Wie weit eine solche Entwicklung stattfindet, hängt einerseits davon ab, dass die beteiligten Menschen ihre eigene Entwicklung in die Hand nehmen lernen. Andererseits kommt es darauf an, dass die Zusammenarbeitsprozesse so organisiert werden, dass Entwicklungen angeregt und gefördert werden.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Frage zu, die Grenze zu beachten und zu gestalten, die zwischen der Arbeits- und der Privatsphäre besteht.

10. Gestaltungsfeld: Gegenwartsgemässes Handeln

Zielrichtung

Jede Einrichtung nimmt an den ständigen Veränderungsprozessen des sozialen Lebens teil. Die konkreten Anlässe zur eigenen Veränderung können innerlicher und äusserlicher Art sein. Dies gilt in besonderem Masse bei Beziehungsdienstleistungen, wenn also das Handlungsobjekt ein Mensch und damit ein selbständiges Subjekt ist: Insofern der Mensch selbst bereits als ein in ständiger Entwicklung begriffenes Wesen verstanden wird, müssen sich auch die Beziehungsdienstleistungen entsprechend verwandeln. Ähnliches lässt sich auch vom zivilisatorischen Umfeld sagen, das sich mit hoher Geschwindigkeit verändert und damit die Einrichtungen herausfordert, sich immer wieder neu zu orientieren und organisieren. War früher die Konstanz des Leistungsprozesses Kennzeichen der Qualität, so wird es nunmehr die Fähigkeit einer Einrichtung, auf solche Veränderungen rechtzeitig und schöpferisch zu antworten. Im Bereich des Feldes „Gegenwartsgemässes Handeln“ geht es darum, wie eine Einrichtung solche Veränderungsnotwendigkeiten rechtzeitig wahrnimmt, wie sie mit diesen Wahrnehmungen umgeht, und auf welche Weise sie auf diese Herausforderungen reagiert, ohne ihren Impuls zu verlieren. In dieses Feld gehören Fragen der Resonanz der Beteiligten ebenso wie die Rückwirkungen der Entwicklung auf die im Leitbild darstellten Aufgaben.

11. Gestaltungsfeld: Individualität und Gemeinschaft

Zielrichtung

Jede Aufgabengemeinschaft wird durch die gewählte Rechtsform zu einer gesellschaftlich anerkannten juristischen Person, die für sich selbst verantwortlich ist. Diese selbst gewählte Einheit auf sach- und personenbezogene Weise zu gestalten, zu organisieren und zu verwalten ist Aufgabe der Selbstverwaltung und damit auch der Führung einer Institution. Wird die Einheitlichkeit vor allem instrumentell-organisatorisch angestrebt, dann neigt die Einrichtung zur Standardisierung ihrer Leistungen. Die für Beziehungsdienstleistungen notwendige individuelle Differenzierungsmöglichkeit durch schöpferisches Handeln wird in diesem Falle dem Prinzip der institutionellen Einheitlichkeit geopfert. – Wird dagegen für alle persönlichen Eigenwilligkeiten bereits das tendenziell regel-auflösende Prinzip des Individuell- Schöpferischen in Anspruch genommen, so wird die Einheit der Institution subjektiv missbraucht. Die Selbstverwaltung erreicht dann ihr qualitatives Ziel, wenn in den individuellen Handlungen der Mitarbeitenden die Intentionen der ganzen Gemeinschaft zum Ausdruck kommen und die Gemeinschaft das individuelle verantwortliche

Handeln der Mitarbeitenden fördert (s. Leitbild). Die Leitungsorgane haben die Aufgabe, die beiden notwendigen Tendenzen von Einheit und Individualisierung zu harmonisieren.

12. Gestaltungsfeld: Gemeinschaft als Schicksal

Zielrichtung

Der Wille, sich für die Ziele einer Aufgabengemeinschaft einzusetzen, wird bei den beteiligten Menschen auf die Dauer nur erhalten bleiben oder sogar wachsen, wenn zu dem Interesse an der Aufgabenstellung auch das wechselseitige Interesse an den anderen beteiligten Menschen hinzu entwickelt wird. Dies gilt im besonderen Masse für Beziehungsdienstleistungen, bei denen Menschen selbst Gegenstand der Handlungen sind. Bereits der hohe Anteil der Arbeitszeit an der Lebenszeit macht sichtbar, in welchem Umfang die Erfahrungen im Arbeitsleben die biographische Entwicklung und damit das Schicksal der beteiligten Menschen beeinflussen. Was für Mitarbeitende zutrifft, gilt verstärkt für diejenigen Menschen, die die Leistungen der Einrichtung suchen und entgegennehmen. Was sie in der und durch die Einrichtung erleben, macht während der Zeit ihrer Verbindung oft den wesentlichen Gehalt ihrer gesamten Lebensführung aus. Deshalb ist die Einrichtung nicht nur ein organisatorisches System sondern zugleich eine soziale Verantwortungsgemeinschaft. Nicht nur der Handlungsinhalt, das „Was“, ist bedeutsam, sondern auch das „Wer“ und „Wie“. In der Organisation der Einrichtung dürfen die beteiligten Menschen nicht untergehen.
Stiftung Wege zur Qualität, Verfahrenskreis






Seite 5/5
Verfahrensüberblick allgemein 01.01.2008 Version 1

